
 

 

 

Commitments für Dojo-Eltern (gesetzliche Vertreter) von Kindern 
Anhang 7 zu Corona EXIT-Konzept SKF 02 ab 6. Juni 2020 
 
 
Wir: 
 
01. sind uns bewusst, dass das Training nach vorgegebenem, behördlich verfügtem, Konzept durchgeführt 

wird 
 

02. bringen unsere Kinder zu Fuss, per Auto und vermeiden, wenn immer möglich, die Benutzung von 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir legen die Reisekoordinaten dem Dojoleiter offen 

 
03. akzeptieren, dass ein Zutrittskonzept den Einlass in die Räumlichkeiten regelt und wir als Eltern nicht dem 

Unterricht beiwohnen dürfen und die Kinder pünktlich 5 Minuten nach dem Training wieder abholen 
 
04. wissen, dass unsere Kinder bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben müssen 
 
05. hinterlegen beim Dojoleiter unsere persönlichen Daten (Adresse, Mail, Handy-Nummern)  
 
06. sorgen dafür, dass unsere Kinder im Karatekleid zum Training erscheinen, ihre eigene Trinkflasche dabei 

haben, diese auch wieder mitnehmen und im Dojo keinen Abfall entsorgen 
 
07. weisen unsere Kinder darauf hin, dass sie ihre Hände vor und nach dem Training gründlich (20-30 

Sekunden) reinigen 
 
08. bereiten unsere Kinder darauf vor, dass sie sich unverzüglich auf den ihnen zugewiesenen Platz begeben  
 
09. weisen darauf hin, dass bei der Ausführung der Techniken auf den Kampfschrei (Kiai) und übermässiges 
 Atmen zu verzichten ist 
 
10. gehen nach dem Training mit den Kindern möglichst rasch nach Hause 
 
11. halten alle geltenden Regeln des Bundesamts für Gesundheit auch ausserhalb des Dojos ein 
 
 
 
 
Ich habe obige Bedingungen gelesen, verstanden und erkläre mich mit ihnen einverstanden.  
 
 
 
Name, Vorname:      Datum/Ort, Unterschrift: 
 
 
 
 
………………………………………     …………………………………………. 
 
 
 
 
 
………………………………………     …………………………………………. 
 


